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Anlage zur Ortschaftsratssitzung am 12.5.2014 
Vorlage 1: 
Beschlussvorlagen:  
 
1) Der Ortschaftsrat bestätigt durch Beschluss mit 5:0:0 den Inhalt der Vorlage 2, die darin getroffene 
Auswahl von Änderungsvorschlägen und die Änderungsvorschläge an den Stadtrat, mit denen der 
Ortschaftsrat dem Stadtrat die DS0059/14 zur Beschlussfassung empfiehlt. 
 
2) Der Ortschaftsrat bestätigt zur Vorlage 3 durch Beschluss mit 5:0:0: 
Die Anlage der Ortschaftsratssitzung vom 15.10.2012 zu den Sohlener Bergen ist aktuell und aus der 
Sicht des Ortschaftsrates von großer Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung der Ortschaft und 
darüber hinaus. Auch die Schwerpunktsetzung des Auszugs hinsichtlich der Wege durch die Sohlener 
Berge für Fußgänger und Radfahrer trifft auch aktuell den Kern wesentlicher Probleme. Dazu gehört 
auch die Aktualisierung zum öffentlichen Interesse an den Sülzequerungen aus der Ortsbegehung 
vom 14.10.2013. 
Die AG Geschäftsführung erhält folgende Aufträge: 
Es soll ein Vororttermin mit kompetenten Vertretern aus Verwaltung und Kommunalpolitik aus den 
Bereichen Liegenschaften, Stadtplanung, Umwelt stattfinden. 
Die Verwaltung soll gebeten werden: 
Die Angaben zu den Wegeflurstücken sollen aktualisiert werden. 
Alle Möglichkeiten, (auch durch Tauschangebote) ein durchgängiges öffentliches Wegesystem zu 
schaffen, sollen aufgezeigt werden. 
 
3) Der Ortschaftsrat beschließt zur Vorlage 4 mit 5:0:0: Vertagt, Begründung s. NS 
 
 
4) Der Ortschaftsrat beschließt zur Vorlage 5 mit 5:0:0 : Vertagt, Begründung s. NS 
 
 
5) Der Ortschaftsrat beschließt zur Vorlage 6 mit 5:0:0: Vertagt, Begründung s. NS 
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Anlage zur Ortschaftsratssitzung am 12.5.2014 
Vorlage 2: 
 
Landeshauptstadt Magdeburg 
Änderungsantrag 
                                                                      Zum Verhandlungsgegenstand            Datum 
DS0059/14/1               öffentlich                             DS0059/14/1                              12.05.2014 
Absender 
Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen 
 
Gremium                                                                  Sitzungstermin 
Stadtrat                                                                    22.05.2014 
Kurztitel 
Benutzungs- und Entgeltordnung Soziokulturelles Zentrum der Ortschaft Beyendorf-Sohlen 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
Der Beschlussvorschlag der DS0059/14 wird durch folgenden Satz ergänzt: 
„Der Stadtrat nimmt die aktuell vom Ortschaftsrat bestätigte Nutzung der Räumlichkeiten gemäß 
Anlage 2 zur Kenntnis.“ 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
In der Anlage 1 der DS0059/14 wird § 1 (1) durch die Neufassung in der beigefügten Anlage 1 dieses 
Änderungsantrages ersetzt. 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
In der Anlage 1 der DS0059/14 wird § 2 (2) durch die Neufassung in der beigefügten Anlage 1 dieses 
Änderungsantrages ersetzt. 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
Die Anlage 2 der DS0059/14 wird  durch die Neufassung der beigefügten Anlage 2 dieses 
Änderungsantrages ersetzt. 
 
Begründung: 
Der Ortschaftsrat will das Grundanliegen der Antragsteller gemäß GO-LSA, § 44 Abs. 3 Nr. 6  zur 
„Festsetzung allgemein geltender öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte“ unterstützen, 
dabei erforderliche Aktualisierungen und Präzisierungen einfließen lassen und Überregulierungen (im 
Sinne gemeinsamer Anliegen mit dem Oberbürgermeister beispielsweise DS0032/12/1) vermeiden. 
Intensive Abstimmungen zwischen Ortschaftsrat und Antragsteller sind erfolgt. Weiteres kann Anlage 
3 dieses Änderungsantrages entnommen werden. 
 
S. Geue                                                     
Ortsbürgermeister                                     
 
Anlagen: 
Anlage 1: Neufassungsvorschläge §1 (1) / § 2 (2) 
Anlage 2: Aktuell vom Ortschaftsrat bestätigte Nutzung der Räumlichkeiten des SKZ der Ortschaft 
Beyendorf-Sohlen 
Anlage 3: Weiteres zur Begründung dieses Änderungsantrages 
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Anlage 1 zu DS0059/14/1: Neufassungsvorschläge §1 ( 1) / § 2 (2) 
 
§ 1 
Allgemeines / Widmungszweck 
(1) 
Mit dieser Satzung erfolgt eine Fortschreibung und Ergänzung der Regelungen auf der Grundlage der  
Konzeption des Gebäudes Dodendorfer Weg 12 in Beyendorf/Sohlen (Grundrisse beigefügt) als 
Sozio-Kulturelles Zentrum (DS0032/12 (Stadtratsbeschluss-Nr. 1371-50(V)12 vom 5.7.2012), 
Ortschaftsrat 25.6.2012, Anlage 5). 
 
Die Landeshauptstadt Magdeburg betreibt im Sozio-Kulturellen Zentrum in der Ortschaft Beyendorf-
Sohlen öffentlich gewidmete Räumlichkeiten.  
Diese Räumlichkeiten werden für die Arbeit des Ortsbürgermeisters, des 
Ortschaftsrates, der hauptamtlichen Verwaltung und durch Vereine genutzt. 
 
Die seit 5.7.2012 getroffenen Entscheidungen zu Nutzungsberechtigungen und Raumzuordnungen 
(dauerhafte Nutzungen durch Vereine, Kinder-/Jugendraum, Bürgerbüro/Verwaltungsstelle, 
Ortschaftsrat, Ortsbürgermeister) bleiben bestehen. 
 
Weiterhin können Räumlichkeiten durch Dritte genutzt werden. 
 
Für die Nutzung bestimmter Räume wird ein Entgelt auf Grundlage dieser Benutzungs- und 
Entgeltordnung erhoben. 
 
E3(E4) kann gemeinschaftlich durch Ortschaftsrat/Ortsbürgermeister, durch die Verwaltung, durch 
gemeinnützige Vereine zu  satzungsmäßigen Zwecken  im Sinne des Widmungszweckes des Sozio-
Kulturellen Zentrums Beyendorf – Sohlen genutzt werden. 
Ebenso stehen die Räume E6, E7, K3, K4, K5, K6 für eine solche gemeinschaftliche Nutzung zur 
Verfügung. 
 
Die Räume K6, K5 können für Veranstaltungen Dritter vermietet werden. 
 
 
§ 2 
Vermietung von Räumlichkeiten an Vereine 
… 
(2) Nach Beschlussfassung des Ortschaftsrates über Nutzungsberechtigte fertigt der EB KGM 
Nutzungsverträge aus. 
… 
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Anlage 2 zu DS0059/14/1: Aktuell vom Ortschaftsrat bestätigte Nutzung der Räumlichkeiten des 
SKZ der Ortschaft Beyendorf-Sohlen 
 
Ortschaftsrat/Ortsbürgermeister: E1 
 
Volkssolidarität: E2 
Grundlage: Beschlüsse des Ortschaftsrates für dauerhafte, vollständige Nutzung  
 
Sportverein: Mehrzweckraum E3 (Stuhl-/Gerätelager E 4) 
Grundlage: Beschlüsse des Ortschaftsrates für dauerhafte Nutzung zu vertraglich vereinbarten 
Terminen und zeitlichen Umfängen  
 
Verwaltungsstelle/Bürgerbüro Beyendorf-Sohlen: E5 
 
Heimatverein: O1,O2,O3,O4,O5,O10 
Grundlage: Beschlüsse des Ortschaftsrates für dauerhafte, vollständige Nutzung  
 
Rassegeflügelzüchter: O11, K7 
Grundlage: Beschlüsse des Ortschaftsrates für dauerhafte, vollständige Nutzung  
 
Raum für Kinder / Jugendliche: K11 
Auf der Grundlage von Beschlüssen des Ortschaftsrates ist der Raum dauerhaft für diese Nutzung 
festgelegt. Bauordnungsrechtliche Festlegungen sind umfassend im Rahmen der erteilten 
Baugenehmigung erfolgt. Zwischen Jugendamt und EB KGM ist ein Vertrag über die Nutzung von K11 
abgeschlossen worden. Vertraglich fixiert sind Festlegungen zum Lärmschutz des angrenzenden 
reinen Wohngebietes bzw. des Dorf-/Mischgebietes. Für die angekündigte Sanierung des Gebäudes 
ist der Zusammenhang zu K10 zu betonen.  
 
Musik-Proberaum: K1 
 
Zur besonderen Verwendung des EB KGM: K13 
 
Befristete Auslaufgenehmigung: K8, K9 
 
Offen: 
2013 angekündigte zeitnahe Sanierung des Sanitärkom plexes, 
„Umbau zum Soziokulturellen Zentrum“ im veranschlag ten Umfang von 160 T€ (einschl. 
Sanitär) steht zur Einordnung in den Haushalt 2015 an, 
Umzug der Bibliothek/Büchersammlung aus Schulstr. 1 9 (Vorschlag des EB KGM: O6/O7) 
 
Die Vorschläge dieser DS betreffen: 
 
Die gemeinschaftliche Nutzung folgender Räume  durch Ortschaftsrat/Ortsbürgermeister, durch 
die Verwaltung, durch Vereine:  
 
E3(E4) (Mehrzweckraum mit Stuhl-/Gerätelager), 
E6 (Garderobe), 
E7 (Teeküche), 
K6 (Veranstaltungsraum), 
K5 (Teeküche, Lehmbackofen mit Lagerräumen K3,K4), 
 
2) Vermietung folgender Räume für Veranstaltungen a n Dritte: 
 
K6 (Veranstaltungsraum), 
K5 (Teeküche). 
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Anlage 3 zu DS0059/14/1: Weiteres zur Begründung di eses Änderungsantrages 
 
Der Ortschaftsrat will das Grundanliegen der Antragsteller gemäß GO-LSA, § 44 Abs. 3 Nr. 6  zur 
„Festsetzung allgemein geltender öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte“ unterstützen, 
dabei erforderliche Aktualisierungen und Präzisierungen einfließen lassen und Überregulierungen (im 
Sinne gemeinsamer Anliegen mit dem Oberbürgermeister beispielsweise analog zur DS0032/12/1) 
vermeiden. 
Es geht um eine allgemein geltende Ordnung für Entgelte im Soziokulturellen Zentrum der Ortschaft 
Beyendorf-Sohlen (gemäß Ortschaftsverfassung) innerhalb der Landeshauptstadt. Auf das 
Gesamtkonzept dieses Zentrums für den abgeschlossenen, auch räumlich deutlich separierten  
Sozialraum muss Bezug genommen werden. 
Die Konzeption aus der DS0032/12 (das ist die vom Ortschaftsrat vorgelegte) hat gemeinsam von 
BOB und OR am 10.3.2014 (Anlage der OR-Sitzung) erneut die Bestätigung ihrer Aktualität gefunden. 
 
Die DS0059/14 trägt neben ihrem Grundanliegen einer allgemeinen Ordnung gleichzeitig Züge einer 
Verwaltungsvorschrift, die nicht zwingend in den Stadtrat gehören. Dieser Doppelcharakter hat 
durchaus Vorteile aus Sicht der praktischen Handhabung. Ähnliches gilt auch für die DS0032/12, die 
im Rahmen der Konzeption des Soziokulturellen Zentrums auch Passagen im Sinne einer 
Benutzungs- / Entgeltordnung enthält. 
Der OR legt Wert darauf, dass in einer prägnanten Fassung die Grundanliegen insgesamt aufgehoben 
werden. Das hat besonders deshalb Aussicht auf Erfolg, da der OR seit einem Jahr intensive Vor- und 
Zuarbeiten geliefert hat. Mit der DS0059/14 hat der OR jetzt die lange erwarteten Eckdaten zur 
Verfügung. Besonders wichtig erscheinen die zusammenfassenden Analysen des OR vom März und 
April 2014, die zur organisatorischen Absicherung und Begleitung der Benutzungs- und 
Entgeltordnung dienen werden. 
Intensive Abstimmungen zwischen Ortschaftsrat und Antragsteller sind erfolgt. Besonders zu nennen 
sind hier die gemeinsam vorgenommenen Wertungen zu Unterlagen und Aussagen seit dem 
Stadtratsbeschluss vom 5.7.2012, die in der Anlage zur OR-Sitzung vom 10.3.2014 bereitstehen.  
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Anlage zur Ortschaftsratssitzung am 12.5.2014 
Vorlage 3: Wiedervorlage (als Auszug) vom 15.10.201 2 zum Thema  
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Auszug aus der NS des OR vom 14.10.13 (Auswertung Ortsbegehung) 
Erneut wird betont: 
 Die Sülzequerungen (Vikarienmühle, Rote Mühle)  und  die „Schwarze Brücke“ 
liegen für Fußgänger und Radfahrer im öffentlichen Interesse. 
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Anlage zur Ortschaftsratssitzung am 12.5.2014 
Vorlage 4: Grundstücksangelegenheit 
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Anlage zur Ortschaftsratssitzung am 12.5.2014 
Vorlage 5: Grundstücksangelegenheit 
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Anlage zur Ortschaftsratssitzung am 12.5.2014 
Vorlage 6: Grundstücksangelegenheit 
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Anlage zur Ortschaftsratssitzung am 12.5.2014 
Vorlage 7: Bericht zum Südrand Sohlens, eingebracht  als Tischvorlage von J. Tiedge, 
nach Festlegung des OR in diese Anlage aufgenommen 
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Anlage zur Ortschaftsratssitzung am 12.5.2014 
Vorlage 8: Zwei Hinweise zur Sülze,  
eingebracht als Tischvorlage von J. Tiedge, 
nach Festlegung des OR in diese Anlage aufgenommen 
 
Hinweis 1: 

 
 
Hinweis 2: 
 

 




